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mehrseitige Zusammenarbeit der Po- 
litorgane der Bruderarmeen der Teil
nehmerstaaten charakterisieren diese 
Seite der Wirksamkeit des V. und 
sind Ausdruck der sich vertiefenden 
Waffenbrüderschaft der verbündeten 
sozialistischen Länder. Im Gegensatz 
zu imperialistischen Militärblöcken 
steht der V. anderen Staaten zum Bei
tritt offen, die, unabhängig von der 
Gesellschaftsordnung, durch Teil
nahme am V. zur Gewährleistung des 
Friedens und der Sicherheit der Völ
ker beitragen (Art. 9). Im Falle der 
Schaffung eines gesamteuropäischen 
Systems der kollektiven Sicherheit 
und des Abschlusses eines diesem 
Ziele dienenden gesamteuropäischen 
Vertrages, den die Teilnehmerstaaten 
unentwegt ansfeben, verliert der V. 
am Tage des Inkrafttretens eines sol
chen Vertrages seine Gültigkeit (Art. 
11) .

Vertrag über Freundschaft, Zu
sammenarbeit und gegenseitigen 
Beistand zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der 
Sozialistischen Republik Rumä
nien: am 12. 5. 1972 in Bukarest 
Unterzeichneter Vertrag, den beide 
Seiten mit dem Ziel abgeschlossen ha
ben, die Beziehungen der brüder
lichen Freundschaft, der allseitigen 
Zusammenarbeit und des gegenseiti
gen Beistandes zwischen den beiden 
Staaten zu entwickeln und zu festi
gen. Der V. entspricht den objektiven 
Erfordernissen der Entwicklung der 
Beziehungen zwischen sozialistischen 
Staaten. Sie verpflichten sich, die 
Freundschaft und allseitige Zusam
menarbeit zwischen beiden Staaten 
auf der Grundlage der Prinzipien des 
sozialistischen Internationalismus (-* 
proletarischer Internationalismus), des 
gegenseitigen Vorteils und der kame
radschaftlichen gegenseitigen Hilfe, 
der Achtung der Souve-änität und 
Unabhängigkeit, der Gleichberechti
gung und der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten zu entwik- 
keln (Art. 1). Beide Staaten werden.

ausgehend von den Prinzipien, die 
den Beziehungen zwischen den sozia
listischen Staaten zugrunde liegen, 
und den Grundsätzen der internatio
nalen sozialistischen Arbeitsteilung 
die wirtschaftliche und wissenschaft
lich-technische Zusammenarbeit ent
wickeln und vertiefen, die Koopera
tion in der Produktion und For
schung erweitern und zur weiteren 
Entwicklung der Wirtschaftsbezie
hungen und der Zusammenarbeit im 
Rahmen des —*■ Rates für Gegensei
tige Wirtschaftshilfe sowie mit ande
ren sozialistischen Staaten beitragen 
(Art. 2). Beide Seiten haben verein
bart, die Zusammenarbeit auf den 
Gebieten Wissenschaft, Bildung, 
Fernsehen, Touristik, Gesundheits
wesen, Körperkultur u. a. zu entwic
keln und zu erweitern (Art. 3). Sie 
verpflichten sich, stets für die Ent
wicklung der Freundschaft und Zu
sammenarbeit zwischen den sozialisti
schen Staaten und für die Festigung 
ihrer Einheit und Geschlossenheit im 
Interesse des Sozialismus und des 
Friedens einzutreten (Art. 4). Beide 
vertragschließenden Seiten werden 
auch künftig in Übereinstimmung 
mit den Zielen uncj Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen zur 
Gewährleistung des Friedens und der 
Sicherheit in der Welt beitragen und 
konsequent die Politik der -> fried
lichen Koexistenz verfolgen (Art. 5). 
Sie verpflichten sich, weiterhin für die 
Festigung des Friedens und die Ge
währleistung der Sicherheit in Europa 
einzutreten (Art. 6). Beide Seiten be
kräftigen, daß die Unantastbarkeit 
der nach dem zweiten Weltkrieg in 
Europa entstandenen Grenzen eine 
der Hauptvoraussetzungen für die 
Gewährleistung der europäischen Si
cherheit ist und verpflichten sich, in 
Übereinstimmung mit dem War
schauer Vertrag (—*■ Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand, 7955) die Un
antastbarkeit der Grenzen beider 
Staaten, einschließlich der Staats
grenze zwischen der DDR und der


